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Beschlussantrag Fraktionen: SP, Grüne, GLP. AL, parlamentarische 
Gruppe EVP 

Der Gemeinderat der Stadt Zürich beschliesst beim Kantonsrat eine Behördeninitiative 
einzureichen, mit welcher dieser beauftragt wird, im Gesetz über die politischen Rechte (GPR) 
auf kantonaler Ebene eine Rechtsgrundlage schaffen, die es den Gemeindeparlamenten 
ermöglicht, eine Stellvertretungsregelung zu erlassen. 

Begründung: 

Die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. In vielen 
Gemeindeparlamenten politisieren heute viele junge Menschen, die ihrem politischen Mandat 
auch in Beruf und Familie oder anderen Betreuungsaufgaben stark engagiert sind. Dadurch 
sind die Belastungen für die Vereinbarkeit gestiegen. 

So kann beispielsweise die Geburt eines Kindes es erfordern, dass eine Auszeit von der Politik 
nötig ist — Krippenbetreuung ist erst ab 3 Monate möglich und das Arbeitsgesetz verbietet gar 
die Beschäftigung von Müttern acht Wochen nach der Geburt. Ebenso können längere 
Krankheiten, die Pflege von kranken und nahen Angehörigen oder zwingende, zeitlich klar 
begrenzte, Auslandaufenthalte aus beruflichen Gründen dazu führen, dass Parlamentarierlnnen 
zu Absenzen gezwungen werden. 
Oft führen solche Belastungen zu einem vorzeitigen Rücktritt, weil kein Fehlen möglich ist. Die 
vielen Rücktritte führen aber zu erheblichen Wissensverlusten, sind ineffizient und verfälschen 
den Wählerinnen- und Wählerwillen, denn gewählt ist man für eine ganze Legislatur. 

Eine Stellvertretungsregelung kann helfen, solche Rücktritte zu vermeiden. Die Stellvertretung 
soll durch einen klar definierten, demokratisch legitimierten Personenkreis wahrgenommen 
werden können und den Know-how-Transfer von bestehenden zu künftigen 
Parlamentarierlnnen fördern. Das Mandat soll für einen begrenzten Zeitraum gelten und die 
gleichen Rechte und Pflichten wie ein ständig gewähltes Ratsmitglied beinhalten. Über die 
Einführung einer Stellvertretungsregelung und ggf. die konkrete Ausgestaltung sowie 
Anwendung und mögliche Dauer der Vertretung sollen die einzelnen Gemeindeparlamente 
bestimmen. 
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